
 

Stadt Wolgast Blatt 1 

Anlage zum Abwägungsbeschluss 

Beteiligung - Vorentwurf 

6. Änderung des Teil-Flächennutzungsplanes der 
Stadt Wolgast für das Gebiet der ehemaligen Ge-
meinde Hohendorf i.V.m. Bebauungsplan Nr. 32 
„Sondergebiet Hirschhof – südlich des Mühlenba-
ches“ 

Stellungnahme:    Behörde/TÖB  Nachbargemeinde  Bürger 

Abwägungsergebnis:  Landkreis Vorpommern-Greifswald   
vom 07.05.2018 / 14.05.2018 / 25.05.2018 / 04.06.2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt: 
 
 
1.  Gesundheitsamt 
1.1 SG Hygiene-, Umweltmedizin und Hafenärztlicher Dienst 
Die nachgereichte Stellungnahme des Gesundheitsamtes vom 14.05.2018 ist nachfolgend enthalten. 
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2.  Amt für Bau und Naturschutz 
2.1    SG Bauleitplanung/Denkmalschutz 
2.1.1 SB Bauleitplanung 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Planungsziele, welche mit der 6. Änderung des Teil-Flächen-
nutzungsplanes angestrebt werden, nachvollziehbar sind und durch den SB Bauleitplanung mitgetragen 
werden. 
Nebenstehende Hinweise, Anregungen und Bedenken werden wie folgt berücksichtigt: 
1. Die Stadt Wolgast verfügt einen wirksamen Teil- Flächennutzungsplan (FNP). Der räumliche Geltungsbe-
reich der 6. Änderung des Teil- FNP wird im FNP als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. Die 6. 
Änderung des Teil-FNP erfolgt im Parallelverfahren zu der Aufstellung des B-Plans Nr. 32 "Sondergebiet 
Hirschhof- südlich des Mühlenbaches". Als Art der baulichen Nutzung wird für den räumlichen Geltungsbe-
reich der 6. Änderung das sonstige Sondergebiet gemäß § 11 BauNVO mit der Zweckbestimmung "Jagd-
tourismusgebiet" dargestellt. Es wird zur Kenntnis genommen, dass die 6. Änderung des FNP einer Ge-
nehmigung bedarf. 

2. Aus nebenstehenden Gründen der erforderlichen Anstoßwirkung wird die Bezeichnung des Aufstellungsver-
fahrens zur 6. Änderung des Teil-FNP im Weiteren ergänzt durch: i.V. m. Bebauungsplan Nr. 32 „Sondergebiet 
Hirschhof- südlich des Mühlenbaches". 
3. Der Darstellung im Plan werden entsprechend vorgenommen: Der 6. Änderung des Teil-FNP (untere Dar-
stellung) wird der Begriff: Planzeichnung - vorangestellt. Der oberen Darstellung wird nachrichtliche Darstel-
lung - vorangestellt. 
4. Für die Darstellung des Geltungsbereiches der 6. Änderung des Teil-FNP wird das Planzeichen 15.13 der 
Anlage zur PLanZV verwendet. 
5. In der Planzeichenerklärung werden alle Planzeichen entsprechend der verwendeten Darstellung in der 
Planzeichnung dargestellt und erklärt. 
6. Der für die Darstellung des Übersichtsplanes verwendete Maßstab wird ergänzt. 
7., 8. und 9. Mit der Aufstellung eines Bauleitplanes ist gem. § 2 BauGB Abs. 4 für die Belange des Umwelt-
schutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB eine Umweltprüfung durchzuführen. Der Umweltbericht fasst 
die Ergebnisse der Umweltprüfung zusammen und enthält eine Bestandsaufnahme der Umweltsituation, sowie 
eine Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen. Er bildet die Grundlage für die Beteiligung der 
Öffentlichkeit und eine sachgerechte Abwägung der Umweltbelange durch die Stadt Wolgast. Die Umweltprü-
fung bezieht sich auf das, was nach dem gegenwärtigen Wissensstand und allgemein anerkannten Prüfme-
thoden sowie nach dem Inhalt und Detaillierungsgrad des Bauleitplans in angemessener Weise verlangt wer-
den kann. Die Umweltprüfung soll in gleichzeitigen oder nachfolgenden Bauleitplanverfahren auf zusätzliche 
oder andere  erhebliche Umweltauswirkungen beschränkt werden. Die Stadt Wolgast stellt im Parallelverfahren 
den Bebauungsplan Nr. 32 "Sondergebiet Hirschhof- südlich des Mühlenbaches" auf. Die Umweltprüfung 
hierzu hat bisher ergeben, dass keine erheblichen Umweltauswirkungen bei Umsetzung der Planung zu erwar-
ten sind. 
Der Begründung zur 6. Änderung des Teil-Flächennutzungsplanes der Stadt Wolgast für das Gebiet der ehe-
maligen Gemeinde Hohendorf i.V.m. Bebauungsplan Nr. 32 „Sondergebiet Hirschhof – südlich des Mühlenba-
ches“ wird der Umweltbericht gemäß dem vorgegebenen Inhalt der Anlage 1 zum BauGB zu § 2 Abs. 4 und 
den §§ 2a und 4c BauGB beigefügt. In diesem wird eine Zusammenfassung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
zum B-Plan Nr. 32 wiedergegeben. Damit werden auch die unter den nebenstehenden Pkt. 7. und 8. aufgeführ-
ten Widersprüche aufgelöst und die (unter Pkt. 9. benannte) Beurteilung des Umfangs und Detaillierungsgra-
des der erforderlichen Umweltprüfung ermöglicht. 
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10. Die Vereinbarkeit mit den naturschutzfachlichen Rechtsbestimmungen, insbesondere zu den Belangen der 
Eingriffsregelung, des Artenschutzes, des Biotopschutzes und des Gebietsschutzes und soweit erforderlich der 
nötigen Alternativprüfung wird im Rahmen des o.g. Umweltberichtes nachgewiesen. Die von der Unteren 
Naturschutzbehörde vorgebrachten Hinweise, Anregungen und Bedenken (sh. nachfolgende Stellungnahme 
vom 24.05.2018) werden vollinhaltlich berücksichtigt. 
11. Die geplante Verfestigung des Außenbereichsstandortes wird unter Abschnitt 2.4 Planungsalternativen 
städtebaulich auf der Grundlage der Ergebnisse der Alternativprüfung begründet. 
 
2.1.2 SB Bodendenkmalpflege 
Auf das Vorkommen und die Maßnahmen zur Sicherung von Bodendenkmalen wird unter Pkt. 6 der Begrün-
dung zur 6. Änderung des Teil-FNP hingewiesen. In der verbindlichen Bauleitplanung zum B-Plan Nr. 32 wur-
den diese Maßnahmen in den Plan mit Festsetzungscharakter übernommen. 

 

 

 

 

 

Nebenstehender Hinweis, der sich insbesondere auf die Durchführung von Vorhaben bezieht, wird zur Kennt-
nis genommen. Das Landesamt für Kultur und Denkmalpflege ist im laufenden Verfahren beteiligt worden. 

 

2.1.3 SB Baudenkmalpflege 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass durch das Vorhaben Belange der Baudenkmalpflege nicht berührt 
werden. 

 

2.2  SG Naturschutz 

Die nachgereichte Stellungnahme des SG Naturschutz vom 24.05.2018 ist nachfolgend enthalten. 

 

 

3. Amt für Wasserwirtschaft und Kreisentwicklung 
3.1 SG Abfallwirtschaft/Immissionsschutz 
3.1.1  SB Abfallwirtschaft 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die untere Abfallbehörde dem o.g. Vorhaben unter Beachtung nach-
folgender Auflagen zustimmt.  
 
Die Umsetzung der Auflagen und deren Einhaltung wird mit der verbindlichen Planung zum B-Plan Nr. 32 
geregelt bzw. berücksichtigt.  In die Begründung zur 6. Änderung des Teil-FNP werden sie unter Abschnitt 9. 
als Hinweise aufgenommen. 
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3.1.2 SB Bodenschutz 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die untere Bodenschutzbehörde dem o.g. Vorhaben unter Beachtung 
nachfolgender Auflagen zustimmt. Die Umsetzung der Auflagen und deren Einhaltung wird mit der verbindli-
chen Planung zum B-Plan Nr. 32 geregelt bzw. berücksichtigt. In die Begründung zur 6. Änderung des Teil-
FNP werden sie unter Abschnitt 9. als Hinweise aufgenommen. 
 
 

 

Die Zielsetzungen  und Grundsätze des BundesBodenschutzgesetzes (BBodSchG) sind bei der Planauf-
stellung berücksichtigt worden. 
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3.1.3 SB Immissionsschutz 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens der unteren Immissionsschutzbehörde keine Einwände 
bestehen. 
 
3.2 SG Wasserwirtschaft 

Die Hinweise und Auflagen aus der Stellungnahme der unteren Wasserbehörde vom 20.10.2017, enthalten in 
der Gesamtstellungnahme des LK im Zusammenhang mit der Planungsanzeige nach § 17 LPlG M-V vom 
06.11.2017) sind vollumfänglich bei Entwurfsfassung der verbindlichen Planung zum B-Plan Nr. 32 berücksich-
tigt worden. 

 

4. Straßenverkehrsamt 
4.1  SG Verkehrsstelle 

Die nachgereichte Stellungnahme des SG Verkehrsstelle vom 04.06.2018 ist nachfolgend enthalten. 
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Gesundheitsamt 

 

 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens des Gesundheitsamtes keine Bedenken bzw. Einwände zur 
6. Änderung des Teil-Flächennutzungsplanes der Stadt Wolgast für das Gebiet der ehemaligen Gemeinde 
Hohendorf i.V.m. Bebauungsplan Nr. 32 „Sondergebiet Hirschhof – südlich des Mühlenbaches“ bestehen. 
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Die in der Stellungnahme des SG Verkehrsstelle enthaltenen Bedingungen, Auflagen und Hinweise, werden 
mit der verbindlichen Planung zum B-Plan Nr. 32 geregelt bzw. berücksichtigt. In die Begründung zur 6. Ände-
rung des Teil-FNP werden sie unter Abschnitt 9. als Hinweise aufgenommen, soweit sie für den Geltungsbe-
reich der 6. Änderung des Teil-FNP (der lediglich einen Teilbereich Zuwegung (Gemeindestraße) und nicht 
den Einmündungsbereich zur L26 enthält) von Relevanz besitzen. 
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Untere Naturschutzbehörde 

 
Mit der Aufstellung eines Bauleitplanes ist gem. § 2 BauGB Abs. 4 für die Belange des Umweltschutzes nach § 
1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB eine Umweltprüfung durchzuführen. Der Umweltbericht fasst die Ergebnisse 
der Umweltprüfung zusammen und enthält eine Bestandsaufnahme der Umweltsituation, sowie eine Beschrei-
bung und Bewertung der Umweltauswirkungen. Er bildet die Grundlage für die Beteiligung der Öffentlichkeit 
und eine sachgerechte Abwägung der Umweltbelange durch die Stadt Wolgast. Die Umweltprüfung bezieht 
sich auf das, was nach dem gegenwärtigen Wissensstand und allgemein anerkannten Prüfmethoden sowie 
nach dem Inhalt und Detaillierungsgrad des Bauleitplans in angemessener Weise verlangt werden kann. Die 
Umweltprüfung soll in gleichzeitigen oder nachfolgenden Bauleitplanverfahren auf zusätzliche oder andere  
erhebliche Umweltauswirkungen beschränkt werden. Die Stadt Wolgast stellt im Parallelverfahren den Bebau-
ungsplan Nr. 32 "Sondergebiet Hirschhof- südlich des Mühlenbaches" auf. Die Umweltprüfung hierzu hat 
bisher ergeben, dass keine erheblichen Umweltauswirkungen bei Umsetzung der Planung zu erwarten sind. 

Der Begründung zur 6. Änderung des Teil-Flächennutzungsplanes der Stadt Wolgast für das Gebiet der ehe-
maligen Gemeinde Hohendorf i.V.m. dem Bebauungsplan Nr. 32 „Sondergebiet Hirschhof – südlich des Müh-
lenbaches“ wird der Umweltbericht gemäß dem vorgegebenen Inhalt und der Struktur der Anlage 1 zum 
BauGB zu § 2 Abs. 4 und den §§ 2a und 4c BauGB beigefügt. In diesem wird eine Zusammenfassung der 
Ergebnisse der Umweltprüfung zum B-Plan Nr. 32 wiedergegeben. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass gemäß der Karte des Regionalen Raumentwicklungsprogramms 
Vorpommern (RREP VP) das Vorhaben in einem Tourismusentwicklungsraum und in den Vorbehaltsge-
bieten für Landwirtschaft sowie für Trinkwasser liegt sowie dass das touristische Nutzungskonzept  aus 
raumordnerischer Sicht nachvollziehbar ist und dem Programmsatz 3.1.3 (6) RREP VP zu Tourismusräu-
men entspricht. Aufgrund der bereits vorhandenen Nutzung und Gebäudestrukturen sowie der touristi-
schen Ausrichtung des Vorhabens werden seitens des AfRL die kommunalen Zielsetzungen der Bauleit-
planungen raumordnerisch mitgetragen. 

 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass der 6. Änderung des Teil-Flächennutzungsplanes der Stadt Wolgast für 
das Gebiet der ehemaligen Gemeinde Hohendorf i.V.m. der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 32 „Sonder-
gebiet Hirschhof – südlich des Mühlenbaches“ Ziele der Raumordnung nicht entgegenstehen. Die Feststellung 
zur raumordnerischen Bewertung wird in die Begründung Abschnitt 2.3 Vorgaben übergeordneter Planungen - 
aufgenommen. Die Stellungnahme wird damit berücksichtigt. 
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Keine Stellungnahme abgegeben. 
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Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 

 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass aufgrund des örtlich begrenzten Umfangs der Planung und fehlender 
Landesrelevanz das LPBK M-V als obere Landesbehörde nicht zuständig ist. 

 
Die Fachbehörde des LK Vorpommern-Greifswald ist im Verfahren beteiligt worden. 

 

Die nebenstehenden Hinweise werden in die Begründung zur 6. Änderung des Teil-FNP unter Abschnitt 9. als 
Hinweise aufgenommen. 
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Gemeinde Hohendorf i.V.m. Bebauungsplan Nr. 32 
„Sondergebiet Hirschhof – südlich des Mühlenba-
ches“ 

Stellungnahme:    Behörde/TÖB  Nachbargemeinde  Bürger 
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tion, Vermessungs- und Katasterwesen  
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich im Planbereich der 6. Änderung des Teil-Flächennutzungsplanes 
der Stadt Wolgast für das Gebiet der ehemaligen Gemeinde Hohendorf i.V.m. Bebauungsplan Nr. 32 „Sonder-
gebiet Hirschhof – südlich des Mühlenbaches“ keine Festpunkte der amtlichen geodätischen Grundlagennetze 
des Landes M-V befinden. 
Das Merkblatt wird zur Kenntnis genommen. 
 

Der Landkreis als zuständige Vermessungs- und Katasterbehörde wurde in den Verfahren beteiligt. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stadt Wolgast Blatt 16 

Anlage zum Abwägungsbeschluss 

Beteiligung - Vorentwurf 

6. Änderung des Teil-Flächennutzungsplanes der 
Stadt Wolgast für das Gebiet der ehemaligen 
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ches“ 

Stellungnahme:    Behörde/TÖB  Nachbargemeinde  Bürger 
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Keine Stellungnahme abgegeben. 
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Keine Stellungnahme angegeben. 
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Stadt Wolgast für das Gebiet der ehemaligen 
Gemeinde Hohendorf i.V.m. Bebauungsplan Nr. 32 
„Sondergebiet Hirschhof – südlich des Mühlenba-
ches“ 

Stellungnahme:    Behörde/TÖB  Nachbargemeinde  Bürger 

Abwägungsergebnis: Landesamt für Gesundheit und Soziales M-V, Abt. 5 Arbeits-
schutz und techn. Sicherheit Dezernat Stralsund 
vom 20.04.2018   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass das Landesamt für Gesundheit und Soziales M-V, Abt. 5 Arbeitsschutz 
und techn. Sicherheit Dezernat Stralsund derzeit keine Bedenken bzw. Einwände zur 6. Änderung des Teil-
Flächennutzungsplanes der Stadt Wolgast für das Gebiet der ehemaligen Gemeinde Hohendorf i.V.m. dem 
Bebauungsplan Nr. 32 „Sondergebiet Hirschhof – südlich des Mühlenbaches“ hat. 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass vorliegende Bauanträge oder Nutzungsänderungen von Antragstellern 
für gewerbliche Betriebe und Einrichtungen dem LAGuS M-V, Standort Stralsund, vor Beginn der Baumaß-
nahme durch den Antragsteller oder deren Beauftragte zur Stellungnahme nach der Arbeitsstättenverordnung 
zugeleitet werden können. 
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Anlage zum Abwägungsbeschluss 

Beteiligung - Vorentwurf 

6. Änderung des Teil-Flächennutzungsplanes der 
Stadt Wolgast für das Gebiet der ehemaligen 
Gemeinde Hohendorf i.V.m. Bebauungsplan Nr. 32 
„Sondergebiet Hirschhof – südlich des Mühlenba-
ches“ 

Stellungnahme:    Behörde/TÖB  Nachbargemeinde  Bürger 

Abwägungsergebnis: Landesamt für Gesundheit und Soziales M-V, Abt. 5 Arbeits-
schutz und techn. Sicherheit Dezernat Stralsund 
vom 20.04.2018   

 

 
Die nebenstehenden Hinweise sind im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung zum B-Plan 32 berücksichtigt 
worden. 



 Stadt Wolgast Blatt 20 

Anlage zum Abwägungsbeschluss 

Beteiligung - Vorentwurf 

6. Änderung des Teil-Flächennutzungsplanes der 
Stadt Wolgast für das Gebiet der ehemaligen 
Gemeinde Hohendorf i.V.m. Bebauungsplan Nr. 32 
„Sondergebiet Hirschhof – südlich des Mühlenba-
ches“ 

Stellungnahme:    Behörde/TÖB  Nachbargemeinde  Bürger 

Abwägungsergebnis: Landesamt f. Landwirtschaft, Lebensmittelsicherung u. Fi-
scherei M-V    

 

Keine Stellungnahme abgegeben. 
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Anlage zum Abwägungsbeschluss 

Beteiligung - Vorentwurf 

6. Änderung des Teil-Flächennutzungsplanes der 
Stadt Wolgast für das Gebiet der ehemaligen 
Gemeinde Hohendorf i.V.m. Bebauungsplan Nr. 32 
„Sondergebiet Hirschhof – südlich des Mühlenba-
ches“ 

Stellungnahme:    Behörde/TÖB  Nachbargemeinde  Bürger 

Abwägungsergebnis: Straßenbauamt Neustrelitz  
vom 11.05.2018   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Im Rahmen der Abwägung zur verbindlichen Bauleitplanung des B-Planes Nr. 32 wurde wie folgt Stellung 
genommen: 
„Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 32 nur mit der anbin-
denden Straße an die L 26 grenzt, die sich in der Baulast des Landes befindet und durch das Straßenbauamt 
Neustrelitz verwaltet wird sowie dass das zur Nutzungsänderung ausgewiesene Gebiet sich außerhalb der 
straßenrechtlich relevanten Anbauverbotszone gemäß§ 31 (1) StrWG-MV befindet. 
Die Bebauungsplanung sieht in diesem Bereich auf dem gemeindeeigenen Grundstück der Zuwegung keine 
Werbeanlagen vor. 
Die Hinweise zur verkehrliche Erschließung sind bereits bei der Planung, im Abschnitt 6.2 bzw. 7.4 der Be-
gründung berücksichtigt worden. Der Anbindungsbereich an die Landesstraße L 26 ist für den vorhandenen 
und entstehenden Verkehr in und aus dem Plangebiet ausreichend ausgebaut. Sichtbehinderungen für 
Verkehrsteilnehmer bestehen nicht. Die bauliche Umgestaltung im Anbindungsbereich an die bestehenden 
Verkehrsflächen sowie Veränderungen oder Neuregelungen der Beschilderung und Markierungen sowie auch 
der Widmung sind nicht erforderlich. Die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf der Landesstraße ist 
gewährleistet. 
Nebenstehender Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Mit den im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen  
zur höchstzulässigen Zahl der Wohnungen zum Dauer-, Ferien- und Betriebswohnen und der maximal zulässi-
gen Anzahl der Wohngebäude wird insbesondere auch das Ziel verfolgt Besucher- und Verkehrsströme auf ein 
verträgliches Maß auch längerfristig zu beschränken. So kann bei voller Auslastung der sechs Ferienwohnun-
gen und des Wohnhauses täglich  mit ca. 6-8 Ab- und Rückfahrten mit Pkw gerechnet werden. Weitere ca. 6-
10 tägliche Ab- und Rückfahrten mit Pkw können für die Mitarbeiter und die Kaufkunden angenommen werden. 
Die Schwankung entspricht der Differenzierung zwischen den Wochentagen und dem Wochenende. Für die 
An- und Auslieferung für die Metzgerei können ca. 4-6 Transporter-Fahrten (Kleintransporter 3,5 t Nutzlast) je 
Woche angenommen werden. Somit ist längerfristig von keiner ungeordneten touristischen und gewerblichen 
Entwicklung auszugehen, die bauliche Veränderungen im Anbindebereich erforderlich werden lassen. 
Direkte Zufahrten zur Landesstraße sind mit der Planung nicht vorgesehen. 
Die immissionsschutzrechtlichen Vorgaben werden im Rahmen der Umweltprüfung berücksichtigt. Aufgrund 
der Abstandsgegebenheiten zwischen Landesstraße und dem ausgewiesenen Sonstigen Sondergebiet von 
mehr als 900 m sind immimmissionsschutzrechtliche Festsetzungs- und Regelungserfordernisse nicht abzulei-
ten.“  
 
Im Rahmen der hier abwägungsrelevanten 6. Änderung des Teil-FNP ergeben sich keine weiteren Erfordernis-
se, da der Gemeinde keine Möglichkeiten gegeben sind, durch Festsetzungen und/oder Nutzungsregelungen 
auf Bereiche einzuwirken, die sich außerhalb des plangegenständlichen Geltungsbereiches befinden. 
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Anlage zum Abwägungsbeschluss 

Beteiligung - Vorentwurf 

6. Änderung des Teil-Flächennutzungsplanes der 
Stadt Wolgast für das Gebiet der ehemaligen 
Gemeinde Hohendorf i.V.m. Bebauungsplan Nr. 32 
„Sondergebiet Hirschhof – südlich des Mühlenba-
ches“ 

Stellungnahme:    Behörde/TÖB  Nachbargemeinde  Bürger 

Abwägungsergebnis: Straßenbauamt Neustrelitz  
vom 11.05.2018   
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Anlage zum Abwägungsbeschluss 

Beteiligung - Vorentwurf 

6. Änderung des Teil-Flächennutzungsplanes der 
Stadt Wolgast für das Gebiet der ehemaligen 
Gemeinde Hohendorf i.V.m. Bebauungsplan Nr. 32 
„Sondergebiet Hirschhof – südlich des Mühlenba-
ches“ 

Stellungnahme:    Behörde/TÖB  Nachbargemeinde  Bürger 

Abwägungsergebnis: Bergamt Stralsund 
vom 03.05.2018   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine bergbaulichen Belange nach Bundesberggesetz (BBergG) 
sowie Belange nach Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) berührt werden, keine Bergbauberechtigungen oder 
Anträge auf Erteilung von Bergbauberechtigungen für den Planbereich vorliegen sowie keine Einwände oder 
ergänzenden Anregungen vorgebracht werden. 
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Anlage zum Abwägungsbeschluss 

Beteiligung - Vorentwurf 

6. Änderung des Teil-Flächennutzungsplanes der 
Stadt Wolgast für das Gebiet der ehemaligen 
Gemeinde Hohendorf i.V.m. Bebauungsplan Nr. 32 
„Sondergebiet Hirschhof – südlich des Mühlenba-
ches“ 

Stellungnahme:    Behörde/TÖB  Nachbargemeinde  Bürger 

Abwägungsergebnis: Hauptzollamt Stralsund 
vom 04.05.2018   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus zollrechtlicher und fiskalischer Sicht keine Einwendungen erhoben 
werden. 

 

 

2 
Der nebenstehende Hinweis wird in die Begründung unter Abschnitt 9. Hinweise aufgenommen. 
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Anlage zum Abwägungsbeschluss 

Beteiligung - Vorentwurf 

6. Änderung des Teil-Flächennutzungsplanes der 
Stadt Wolgast für das Gebiet der ehemaligen 
Gemeinde Hohendorf i.V.m. Bebauungsplan Nr. 32 
„Sondergebiet Hirschhof – südlich des Mühlenba-
ches“ 

Stellungnahme:    Behörde/TÖB  Nachbargemeinde  Bürger 

Abwägungsergebnis: Hauptzollamt Stralsund 
vom 04.05.2018   
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Anlage zum Abwägungsbeschluss 

Beteiligung - Vorentwurf 

6. Änderung des Teil-Flächennutzungsplanes der 
Stadt Wolgast für das Gebiet der ehemaligen 
Gemeinde Hohendorf i.V.m. Bebauungsplan Nr. 32 
„Sondergebiet Hirschhof – südlich des Mühlenba-
ches“ 

Stellungnahme:    Behörde/TÖB  Nachbargemeinde  Bürger 

Abwägungsergebnis: Forstamt Jägerhof 
vom 30.04.2018   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Waldflächen nach § 2 LWaldG überplant werden, 
die nördlich an den Geltungsbereich der 6. Änderung des Teil-FNP angrenzenden Waldgehölze einen Abstand 
von mehr als 30 Metern zu den im B-Plan ausgewiesenen Baugrenzen sowie dem geplanten BF1 im SO 
Jagdtourismus aufweisen und somit kein Konflikt gemäß § 20 LWaldG (Waldabstand) vorliegt, Beeinträchti-
gungen von Waldfunktionen ausgeschlossen werden können sowie die geplanten Pflanzmaßnahmen keine 
forstrechtlichen Genehmigungstatbestände auslösen. 
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Anlage zum Abwägungsbeschluss 

Beteiligung - Vorentwurf 

6. Änderung des Teil-Flächennutzungsplanes der 
Stadt Wolgast für das Gebiet der ehemaligen 
Gemeinde Hohendorf i.V.m. Bebauungsplan Nr. 32 
„Sondergebiet Hirschhof – südlich des Mühlenba-
ches“ 

Stellungnahme:    Behörde/TÖB  Nachbargemeinde  Bürger 

Abwägungsergebnis: Forstamt Jägerhof 
vom 30.04.2018   

Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus forstbehördlicher Sicht dem vorliegenden Vorentwurf zugestimmt 
wird. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Stellungnahme des Forstamtes Jägerhof unbeschadet Dritter 
ergeht. 
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Anlage zum Abwägungsbeschluss 

Beteiligung - Vorentwurf 

6. Änderung des Teil-Flächennutzungsplanes der 
Stadt Wolgast für das Gebiet der ehemaligen 
Gemeinde Hohendorf i.V.m. Bebauungsplan Nr. 32 
„Sondergebiet Hirschhof – südlich des Mühlenba-
ches“ 

Stellungnahme:    Behörde/TÖB  Nachbargemeinde  Bürger 

Abwägungsergebnis: IHK Neubrandenburg 
vom 02.05.2018   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich aus Sicht der IHK Neubrandenburg nach Prüfung der Planunterla-
gen zum vorliegenden Planungsstand keine Hinweise und Bedenken ergeben. 



 

Stadt Wolgast Blatt 29 

Anlage zum Abwägungsbeschluss 

Beteiligung - Vorentwurf 

6. Änderung des Teil-Flächennutzungsplanes der 
Stadt Wolgast für das Gebiet der ehemaligen 
Gemeinde Hohendorf i.V.m. Bebauungsplan Nr. 32 
„Sondergebiet Hirschhof – südlich des Mühlenba-
ches“ 

Stellungnahme:    Behörde/TÖB  Nachbargemeinde  Bürger 

Abwägungsergebnis: Zweckverband Wasserversorgung- und Abwasserbeseiti-
gung- Festland Wolgast  vom 23.05.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 

 
Die nebenstehenden Sachverhalte werden in der verbindlichen Planung zum B-Plan Nr. 32 berücksichtigt. In 
die Begründung zur 6. Änderung des Teil-FNP werden sie unter Abschnitt 9. als Hinweise aufgenommen. 
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Anlage zum Abwägungsbeschluss 

Beteiligung - Vorentwurf 

6. Änderung des Teil-Flächennutzungsplanes der 
Stadt Wolgast für das Gebiet der ehemaligen 
Gemeinde Hohendorf i.V.m. Bebauungsplan Nr. 32 
„Sondergebiet Hirschhof – südlich des Mühlenba-
ches“ 

Stellungnahme:    Behörde/TÖB  Nachbargemeinde  Bürger 

Abwägungsergebnis: Wasser- und Bodenverband „Insel Usedom- Peenestrom“ 
 

 
Keine Stellungnahme abgegeben. 
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Anlage zum Abwägungsbeschluss 

Beteiligung - Vorentwurf 

6. Änderung des Teil-Flächennutzungsplanes der 
Stadt Wolgast für das Gebiet der ehemaligen 
Gemeinde Hohendorf i.V.m. Bebauungsplan Nr. 32 
„Sondergebiet Hirschhof – südlich des Mühlenba-
ches“ 

Stellungnahme:    Behörde/TÖB  Nachbargemeinde  Bürger 

Abwägungsergebnis: E.DIS AG   

vom 22.05.2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass es vorbehaltlich weiterer Abstimmungen zur Sicherung des vorhande-
nen Anlagenbestandes keine Einwände gegen die Planung gibt und die grundsätzliche Zustimmung erteilt 
wird. 

 
Die nebenstehenden Hinweise finden in der verbindlichen Bauleitplanung zum B-Plan Nr. 32 Berücksichtigung. 



 
Planauszug 

 
Planauszüge dienen nur zu Planungszwecken und dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden. 

Stadt Wolgast Blatt 32 

Anlage zum Abwägungsbeschluss 

Beteiligung - Vorentwurf 

6. Änderung des Teil-Flächennutzungsplanes der 
Stadt Wolgast für das Gebiet der ehemaligen 
Gemeinde Hohendorf i.V.m. Bebauungsplan Nr. 32 
„Sondergebiet Hirschhof – südlich des Mühlenba-
ches“ 

Stellungnahme:    Behörde/TÖB  Nachbargemeinde  Bürger 

Abwägungsergebnis: E.DIS AG   

vom 22.05.2018 
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Anlage zum Abwägungsbeschluss 

Beteiligung - Vorentwurf 

6. Änderung des Teil-Flächennutzungsplanes der 
Stadt Wolgast für das Gebiet der ehemaligen 
Gemeinde Hohendorf i.V.m. Bebauungsplan Nr. 32 
„Sondergebiet Hirschhof – südlich des Mühlenba-
ches“ 

Stellungnahme:    Behörde/TÖB  Nachbargemeinde  Bürger 

Abwägungsergebnis: Deutsche Telekom Technik GmbH Technische Infrastruktur- 
NL Nordost Fachreferent Produktion A. Heuer 
vom 09.05.2018   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Telekom Deutschland GmbH als Netzeigentümerin und Nutzungs-
berechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt hat, 
alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzu-
nehmen und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass es seitens der Telekom prinzipiell keine Einwände gegen die 6. Ände-
rung des Teil-FNP gibt. 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich Telekommunikationslinien im Planungsbereich befinden. 
Für zukünftige Erweiterungen sind Möglichkeiten neben den vorhandenen Telekommunikationslinien im Plan-
gebiet ausreichend vorhanden. Die Ausweisung von Flächen für Versorgungsanlagen der Telekommunikation 
ist nicht erforderlich.  
Das Erfordernis besonderer bauplanungsrechtlicher Regelungen für diesen Bereich ist nicht gegeben. 
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Anlage zum Abwägungsbeschluss 

Beteiligung - Vorentwurf 

6. Änderung des Teil-Flächennutzungsplanes der 
Stadt Wolgast für das Gebiet der ehemaligen 
Gemeinde Hohendorf i.V.m. Bebauungsplan Nr. 32 
„Sondergebiet Hirschhof – südlich des Mühlenba-
ches“ 

Stellungnahme:    Behörde/TÖB  Nachbargemeinde  Bürger 

Abwägungsergebnis: Deutsche Telekom Technik GmbH Technische Infrastruktur- 
NL Nordost Fachreferent Produktion A. Heuer 
vom 09.05.2018   
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Anlage zum Abwägungsbeschluss 

Beteiligung - Vorentwurf 

6. Änderung des Teil-Flächennutzungsplanes der 
Stadt Wolgast für das Gebiet der ehemaligen 
Gemeinde Hohendorf i.V.m. Bebauungsplan Nr. 32 
„Sondergebiet Hirschhof – südlich des Mühlenba-
ches“ 

Stellungnahme:    Behörde/TÖB  Nachbargemeinde  Bürger 

Abwägungsergebnis: Gasversorgung Vorpommern GmbH 
 

 

Keine Stellungnahme abgegeben. 



 

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Frau Henzen,  

  

Sie schickten uns die Beteiligung am Flächennutzungsplan bzw. einem Bebauungsplan 
der Stadt Wolgast. Wir sind nicht mehr Lizenznehmer in Ihrem Einzugsbereich und fallen 
daher aus der TÖB Beteiligung für Projekte in und um Wolgast heraus. 

Im gesamten Bereich liegen unsererseits keine Leitungen, Bestände oder Kabellagen vor. 

  

Mit freundlichen Grüßen/Glückauf! 

Angela Lammers 

Bereichsleitung Kommunikation und Personal 

 

CEP Central European Petroleum GmbH 
Rosenstraße 2 
10178 Berlin 
Tel.: +49 30 243102154 
Mob: +49 162 2328395 
Fax: +49 30 243102528 
www.cepetro.com 
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Anlage zum Abwägungsbeschluss 

Beteiligung - Vorentwurf 

6. Änderung des Teil-Flächennutzungsplanes der 
Stadt Wolgast für das Gebiet der ehemaligen 
Gemeinde Hohendorf i.V.m. Bebauungsplan Nr. 32 
„Sondergebiet Hirschhof – südlich des Mühlenba-
ches“ 

Stellungnahme:    Behörde/TÖB  Nachbargemeinde  Bürger 

Abwägungsergebnis: CEP Central European Petroleum GmbH 
vom 17.04.2018   

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die CEP Central European Petroleum GmbH nicht mehr Lizenznehmer 
im Einzugsbereich ist und daher aus der TÖB Beteiligung für Projekte in und um Wolgast herausfällt sowie 
dass im gesamten Bereich keine Leitungen, Bestände oder Kabellagen der CEP Central European Petroleum 
GmbH vorliegen. 

 

http://www.cepetro.com/
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Anlage zum Abwägungsbeschluss 

Beteiligung - Vorentwurf 

6. Änderung des Teil-Flächennutzungsplanes der 
Stadt Wolgast für das Gebiet der ehemaligen 
Gemeinde Hohendorf i.V.m. Bebauungsplan Nr. 32 
„Sondergebiet Hirschhof – südlich des Mühlenba-
ches“ 

Stellungnahme:    Behörde/TÖB  Nachbargemeinde  Bürger 

Abwägungsergebnis: GASCADE Gastransport GmbH Fachbereich GNL 
vom 27.04.2018   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Es wird zur Kenntnis genommen, das die Stellungnahme der GASCADE Gastransport GMBH zugleich auch im 
Namen und Auftrag der Anlagenbetreiber WINGAS GmbH, NEL Gastransport GmbH sowie OPAL Gastrans-
port GmbH & Co. KG erfolgt und das nach Prüfung des Vorhabens im Hinblick auf eine Beeinträchtigung zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt Anlagen der GASCADE Gastransport GMBH sowie der vorgenannten Betreiber nicht 
betroffen sind. 

 
 
Andere Versorgungsträger sind im Verfahren beteiligt worden. 
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Anlage zum Abwägungsbeschluss 

Beteiligung - Vorentwurf 

6. Änderung des Teil-Flächennutzungsplanes 
der Stadt Wolgast für das Gebiet der ehema-
ligen Gemeinde Hohendorf 

Stellungnahme:    Behörde/TÖB  Nachbargemeinde  Bürger 

Abwägungsergebnis: Verbundnetz Gas AG über GDMcom   

vom 03.05.2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass Anlagen der Betreiber: 
ONTRAS Gastransport GmbH  
Ferngas Netzgesellschaft mbH  
VNG Gasspeicher GmbH  
Erdgasspeicher Peissen GmbH 
vom Plangebiet zur 6. Änderung des Teil-FNP nicht betroffen sind. 
 
 
 
 
 
Nebenstehende Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. 
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Anlage zum Abwägungsbeschluss 

Beteiligung - Vorentwurf 

6. Änderung des Teil-Flächennutzungsplanes 
der Stadt Wolgast für das Gebiet der ehema-
ligen Gemeinde Hohendorf 

Stellungnahme:    Behörde/TÖB  Nachbargemeinde  Bürger 

Abwägungsergebnis: Verbundnetz Gas AG über GDMcom   

vom 03.05.2018 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Auskunft nur für den dargestellten Bereich und nur für die Anlagen 
der vorgenannten Unternehmen gilt, so dass noch mit Anlagen weiterer Betreiber gerechnet werden muss, bei 
denen weitere Auskünfte einzuholen sind. Weitere Betreiber, deren Tätigkeit der Stadt in ihrem Stadtgebiet 
bekannt ist, sind im Verfahren beteiligt worden. 
 

 
Die Prüfung der Korrektheit der Darstellung des angefragten Bereiches ergab, dass dieser überdimensioniert 
und nach Norden verschoben dargestellt ist. Darauf ist die GDMcom mbH bei der weiteren Beteiligung im 
Verfahren hinzuweisen. 
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Anlage zum Abwägungsbeschluss 

Beteiligung - Vorentwurf 

6. Änderung des Teil-Flächennutzungsplanes der 
Stadt Wolgast für das Gebiet der ehemaligen 
Gemeinde Hohendorf i.V.m. Bebauungsplan Nr. 32 
„Sondergebiet Hirschhof – südlich des Mühlenba-
ches“ 

Stellungnahme:    Behörde/TÖB  Nachbargemeinde  Bürger 

Abwägungsergebnis: Verbundnetz Gas AG über GDMcom   

vom 03.05.2018 
 
Der Anhang – Auskunft Allgemein wird zur Kenntnis genommen. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich im  angefragten  Bereich keine  Anlagen und keine zurzeit laufen-
den Planungen der/s genannten Anlageneigentümer/s, der  
ONTRAS Gastransport GmbH  
Ferngas Netzgesellschaft mbH  
VNG Gasspeicher GmbH  
Erdgasspeicher Peissen GmbH 
 
Im Plangebiet befinden sowie keine Einwände gegen das Vorhaben bestehen. 
 



 Stadt Wolgast Blatt 41 

Anlage zum Abwägungsbeschluss 

Beteiligung - Vorentwurf 

6. Änderung des Teil-Flächennutzungsplanes der 
Stadt Wolgast für das Gebiet der ehemaligen 
Gemeinde Hohendorf i.V.m. Bebauungsplan Nr. 32 
„Sondergebiet Hirschhof – südlich des Mühlenba-
ches“ 

Stellungnahme:    Behörde/TÖB  Nachbargemeinde  Bürger 

Abwägungsergebnis: Gemeinde Rubenow über Amt Lubmin  

 

Keine Stellungnahme abgegeben. 
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Anlage zum Abwägungsbeschluss 

Beteiligung - Vorentwurf 

6. Änderung des Teil-Flächennutzungsplanes der 
Stadt Wolgast für das Gebiet der ehemaligen 
Gemeinde Hohendorf i.V.m. Bebauungsplan Nr. 32 
„Sondergebiet Hirschhof – südlich des Mühlenba-
ches“ 

Stellungnahme:    Behörde/TÖB  Nachbargemeinde  Bürger 

Abwägungsergebnis: Gemeinde Lühmannsdorf über Amt Züssow   

Vom 18.04.2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Gemeinde Lühmannsdorf keine Anregungen und Hinweise vor-
bringt. 



 

Stadt Wolgast Blatt 43 

Anlage zum Abwägungsbeschluss 

Beteiligung - Vorentwurf 

6. Änderung des Teil-Flächennutzungsplanes der 
Stadt Wolgast für das Gebiet der ehemaligen 
Gemeinde Hohendorf i.V.m. Bebauungsplan Nr. 32 
„Sondergebiet Hirschhof – südlich des Mühlenba-
ches“ 

Stellungnahme:    Behörde/TÖB  Nachbargemeinde  Bürger 

Abwägungsergebnis: Gemeinde Rubkow über Amt Züssow   

vom 18.04.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Gemeinde Rubkow keine Anregungen und Hinweise vorbringt. 
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Anlage zum Abwägungsbeschluss 

Beteiligung - Vorentwurf 

6. Änderung des Teil-Flächennutzungsplanes der 
Stadt Wolgast für das Gebiet der ehemaligen 
Gemeinde Hohendorf i.V.m. Bebauungsplan Nr. 32 
„Sondergebiet Hirschhof – südlich des Mühlenba-
ches“ 

Stellungnahme:    Behörde/TÖB  Nachbargemeinde  Bürger 

Abwägungsergebnis: Gemeinde Zemitz über Amt Am Peenestrom   

vom 25.04.2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Gemeinde Zernitz keine Anregungen und Bedenken erhebt. 
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Anlage zum Abwägungsbeschluss 

Beteiligung - Vorentwurf 

6. Änderung des Teil-Flächennutzungsplanes der 
Stadt Wolgast für das Gebiet der ehemaligen 
Gemeinde Hohendorf i.V.m. Bebauungsplan Nr. 32 
„Sondergebiet Hirschhof – südlich des Mühlenba-
ches“ 

Stellungnahme:   Behörde/TÖB  Nachbargemeinde  Bürger 

Abwägungsergebnis:  
 

 

 

 

Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung wurden keine Stellungnahmen bzw. Anregun-
gen/Hinweise von Bürgern abgegeben. 

 

 


